
ganzen Angelegenheit eigene Konsequenzen zu ziehen 
hätten. Viel öfter müßten z. B. Berufsschulklassen ein
geladen und hinterher die Verfahren mit den Jugend
lichen ausgewertet werden.

Gute Erfahrungen hat das Jugendgericht Nauen ge
macht, das ein Verfahren, in dem mehrere Jugend
liche einer LPG verurteilt wurden, anschließend in 
einer Vollversammlung der LPG ausgewertet hat. Die 
Jugendlichen hatten die Weisung erhalten, sich öffent
lich vor der Versammlung zu entschuldigen. Ebenso 
machte die ähnliche Auswertung eines Verfahrens 
gegen Lehrlinge eines Betriebes in der Lehrwerkstatt 
dieses Betriebes großen Eindruck. Hier war ein be
trächtlicher Schaden an Volkseigentum entstanden, zu 
dessen Wiedergutmachung die Jugendlichen heran
gezogen worden waren. Bei den Lehrlingen hatte vor
her die Auffassung bestanden, ihnen könne ja nichts 
geschehen, die Gerichte sprächen bei Jugendlichen ja 
doch nur Verwarnungen aus.

Ein großes Problem sind fast überall noch die 
Jugendbeistände. Oft spielen sie nur Statistenrollen 
und erhalten wenig Anleitung durch die Gerichte. 
Gute Ansätze sind hier in Oranienburg gemacht wor
den, wo der Direktor des Kreisgerichts sich durch 
Kontaktaufnahme mit dem Rat des Kreises, dem Lei
ter der Berufsschule u-, a. um die Auswahl befähigter 
und geeigneter Beistände bemüht hat. In Brandenburg 
hat man Lehrer als Beistände gewonnen, die die be
treffenden Jugendlichen zum Teil schon länger kennen 
und Einblick in ihre häuslichen Verhältnisse haben, 
und damit gute Erfolge erzielt. Es wurde gefordert, 
daß die Beistände sich schon vor der Hauptverhand
lung mit den Jugendlichen beschäftigen sollen. Ebenso 
wurde allgemein gefordert, daß die Referate Jugend- 
hilfe/Heimerziehung schon früher, schon gleich zu Be
ginn der Ermittlungen ihre eigenen Untersuchungen 
machen sollen; dies würde bedeuten, zur Aufklärung 
der subjektiven Seite beizutragen, und erleichtern, daß 
wirklich geeignete Erziehungsmaßnahmen von ihnen

vorgeschlagen werden. Dabei wurden die sehr er
schwerten Bedingungen keineswegs übersehen, unter 
denen das Referat Jugendhilfe/Heimerziehung gerade 
in den Landkreisen tätig ist (weite Entfernungen, keine 
Autos usw.) und unter welchen die Erfüllung seiner 
Aufgaben leidet.

Schwierigkeiten bestehen auch vielfach in der man
gelhaften Auswahl der Schutzhelfer.

Sehr wertvoll waren die Hinweise des Vertreters der 
Bezirksbehörde der Volkspolizei, der über vorbeugende 
Erziehungsarbeit von VP-Angehörigen in Schulen und 
Ferienlagern und auch über Arbeitseinsätze, die ge
meinsam mit verurteilten Jugendlichen durchgeführt 
worden waren, berichtete — Beispiele, wie sie auch 
von anderen Stellen nachgeahmt werden sollten. Er 
wies ferner darauf hin, daß es notwendig sei, mehr 
Abgeordnete für die Ständigen Kommissionen für 
Jugendfragen zu interessieren. — Die Direktoren der 
Kreisgerichte sollten u. E. in ihren Berichterstattungen 
vor den örtlichen Volksvertretungen, die jetzt zur Vor
bereitung der Schöffenwahlen stattfinden, diesen Hin
weis berücksichtigen und einen entsprechenden Appell 
an die Abgeordneten richten.

Interessant und erfreulich war auch zu hören, daß 
die FDJ-Bezirksleitung sich in letzter Zeit sehr ernst
haft mit den Fragen der Jugendkriminalität beschäf
tigt und zur einer Sekretariatssitzung über diese Frage 
auch Vertreter der Justizverwaltungsstelle hinzugezo
gen hat. Sicherlich würde es allgemein begrüßt wer
den, wenn die verantwortlichen Mitarbeiter der Justiz
organe oder der Korrespondent der „Neuen Justiz“ in 
dem betreffenden Bezirk über solche neuen Erfahrun
gen und Arbeitsmethoden wie diese Beratung im Se
kretariat der FDJ oder das oben erwähnte Richter
seminar zu § 4 JGG die „Neue Justiz“ aus eigener 
Initiative informieren und damit zu einer raschen Ver
allgemeinerung guter Erfahrungen helfen würden.

ANNEMARIE FLORATH, Berlin

Erste Sitzung des Beirats für Fragen der Rechtsanwaltschaft

Die richtige Erfüllung der Aufgaben der Rechtsan
wälte setzt ein hohes ideologisches Niveau voraus. Nur 
ein Rechtsanwalt, der sich ständig beruflich qualifiziert 
und parteilich für die Ziele der Arbeiterklasse eintritt, 
kann wirksam Mittler zwischen den Rechtsuchenden 
und den staatlichen Institutionen, insbesondere den 
Gerichten, sein. Das Ministerium der Justiz ist als 
Aufsichtsorgan der Kollegien der Rechtsanwälte und 
der Einzelanwälte darauf bedacht, gemeinsam mit den 
Rechtsanwälten Maßnahmen zwr Weiterentwicklung 
der Rechtsanwaltschaft und der Anwaltskollegien zu 
treffen. Zu diesem Zweck wurde durch Anordnung des 
Justizministers vom 25. Mai 1957 beim Ministerium 
der Justiz ein Beirat für Fragen der Rechtsanwalt
schaft errichtet1.

Dieser Beirat, dem sechs Vertreter der Kollegien der 
Rechtsanwälte und der Einzelanwälte angehören, hat 
gern. § 2 der Anordnung die Aufgabe, „das Ministerium 
der Justiz in Fragen, bei denen eine Beratung durch 
Rechtsanwälte erforderlich ist, sowie in Fragen, die 
die Gesetzgebung über die Tätigkeit der Rechtsan
wälte ‘betreffen, au beraten“. Er hat ferner die Auf
gabe, dem Ministerium „Vorschläge und Anregungen 
zur weiteren Entwicklung der Rechtsanwaltschaft, ins
besondere der Kollegien der Rechtsanwälte, zu unter
breiten“. Unter Berücksichtigung dieser Aufgaben
stellung des Beirats sowie der in der Geschäftsordnung 
vorgesehenen aktiven Mitwirkung der Beiratsmit
glieder an den Tagungen und der Möglichkeit, Vor
schläge für die Tagesordnung zu unterbreiten, ist den 
Rechtsanwälten im weiten Maß Raum gegeben, die 
Arbeit des Ministeriums der Justiz mit fruchtbringen
den Hinweisen zu unterstützen.

Der Beirat übernimmt damit keine Aufgaben der 
Zentralen Revisionskommission. Die Zentrale 
Revisionskommission, die auf Beschluß der Mit-

i Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums der Justiz 
1957 Nr. 6 S. 28.

gliederversammlumg der Kollegien der Rechtsanwälte 
gebildet worden ist, ist ein Organ der Anwaltskollegien 
und besteht selbständig neben dem Beirat2. Sie setzt 
sich aus den gewählten Vorsitzenden der Rechtsan
waltskollegien zusammen und hat die Aufgabe, die 
„Kollegien der Rechtsanwälte hinsichtlich der Ein
haltung der gesetzlichen Bestimmungen und des 
Statuts zu kontrollieren“ und ihnen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben Hilfe zu leisten3. Dadurch wird eine 
einheitliche Entwicklung der Kollegien der Rechts
anwälte gewährleistet, die zu ihrer weiteren Festigung 
führen wird.

Die Aufsicht über die Kollegien, insbesondere die 
politisch-ideologische Anleitung, obliegt entsprechend 
den Bestimmungen des Musterstatuts für die Anwalts
kollegien dem Ministerium der Justiz, das sich zur Er-^ 
füllung seiner Aufgaben verschiedener Methoden be
dient, insbesondere der Arbeitstagungen mit den Vor
sitzenden der Kollegien, der Beratung des Leiters der 
Justizverwaltungsstelle mit dem Vorsitzenden des 
Kollegiums und in Ausnahmefällen auch der Auf
hebung von Beschlüssen des Vorstandes oder der Mit
gliederversammlung bei gewichtigen Gesetzesverstößen.

Sowohl der Beirat für Fragen der Rechtsanwaltschaft 
wie die Zentrale Revisionskommission geben der 
Rechtsanwaltschaft die Möglichkeit, zur weiteren 
Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit beizu
tragen. Es war daher vorauszuseihen, daß unsere 
Gegner auf die Bildung dieser beiden Organe mit 
gehässigen Verleumdungen reagieren würden. So ver
breiteten sie die Lüge, in der DDR würde nunmehr die 
gesamte „freie Anwaltschaft liquidiert“. Mit dieser 
Hetze wollen sie vertuschen, wie stark gerade in der

2 Das Statut der Zentralen Revisionskommission ist ver
öffentlicht in Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums 
der Justiz 1957 Nr. 6 S. 28.

3 § 2 des Statuts.
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